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Das Bundesministerium für Landesverteidigung übermittelt 

in der Anlage 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme zu 

dem vorn Bundesministerium für Inneres versendeten Entwurf 

eines Fremdenpolizeigesetzes 1990. 
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r REPUBLIK OSTERREICH 
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BUNDESM INISTERIUM 

.. FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

GZ 10.002/320-1.1/90 

Entwurf eines Fremdenpolizei
gesetzes 1990; 

Stellungnahme 

An das 

S8chbearbeiter: 
MinR Dr. Schlifelner 

Klo: 2537 

Bundesministerium für Inneres 

Herrengasse 7 

1014 Wien 

Zu dem mit der do. 

GZ 112 777/39-1/7/90, 

Note vom 18. 

übermittelten 

Okt.ober 

Entwurf 

1990, 

eines 

Fremdenpolizeigesetzes 1990 nimmt das Bundesministerium 

für Landesverteidigung wie folgt Stellung: 

Zu § 36 Abs. 3: 

Nach dieser Bestimmung sind die Fremdenpolizeibehörden 

ermächtigt, die von ihnen in der Zentralen Informations

sammlung gespeicherten personenbezogenen Daten zu benützen 

und daraus Auskünfte zu erteilen; letzteres ist an andere 

als an Sicherheits-, Paß-, Fremdenpolizei- oder Grenzkon

trollbehörden nur zulässig, wenn hiefür eine ausdrückliche 

gesetzliche Ermächtigung besteht. 

Hiezu wird bemerkt, daß in der Regierungsvorlage betref

fend ein Sicherheitspolizeigesetz (1316 dB Steno Prot. NR 

XVII. GP), die im Juli 1990 neuerlich im Rahmen eines 

allgemeinen Begutachtungsverfahrens zur Prüfung versendet 

wurde, im Zusammenhang mit der Übermittlung von 

personenbezogenen Daten, die bei den Sicherheitsbehörden 

gespeichert sind, den Informationsbedürfnissen der 

7530-0- 120-0371 
BMLV R 119 

5/SN-332/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

militärischen Landesverteidigung wesentlich besser Rech

nung getragen wurde. 

Im § 41 Abs. 1 Z 4 der zitierten Regierungsvorlage ist 

nämlich unter Bedachtnahme auf den § 7 ,P,bs. 2 des Daten

schutzgesetzes auch die Übermittlung von personenbezogenen 

Daten an andere inländische BehBrden, soweit die Daten fUr 

den Empfänger eine wesentliche Voraussetzung fUr die 

Wahrnehmung der ihm gesetzlich Ubertragenen Aufgaben 

bilden I vorgesehen. Nach ho. Auffassung kBnnte auch im 

Fremdenpolizeigesetz lS90 eine entsprechende Bestimmung 

als ausreichende gesetzliche Grundlage fUr eine Daten

Ubermittlung von den Fremdenpolizeibehörden an Dienst

stellen im Bereich des ho. Ressorts angesehen werden, weil 

die Kenntnis personenbezogener Daten für das Bundesmini

sterimn für Landesverteidigung eine wesentliche Voraus

setzung für die ErfUllung der dem Bundesheer 

verfassungsgesetzlich übertragenen Aufgaben darstellt. 

Es wird daher vorgeschlagen, den letzten Satzteil des § 36 

Abs. 3 etwa wie folgt zu fassen: 

" und daraus Auskünfte zu erteilen; letzteres ist an 

andere als an Sicherhei ts-, Paß-, Fremdenpolizei- oder 

GrenzkontrollbehBrden nur zulässig, wenn hiefür eine 

ausdrUckliche gesetzliche Ermächtigung besteht oder diese 

Auskünfte für den Empfänger eine wesentliche Voraussetzung 

zur I'Jahrnehmung der ihm gesetzlich Ubertragenen Aufgaben 

bilden." 

Soll te das do. Ressort die .�uf fassung vertreten, diese 

Generalklausel reiche für die Übermittlung 

personenbezogener Daten an das Bundesministerium für 

Landesverteidigung nicht aus und es bedUrfe hiezu vielmehr 

einer ausdrUcklichen gesetzlichen Ermächtigung I so wird 

ersucht, eine solche Ermächtigung zur DatenUbermittlung in 

den § 36 P�s. 3 aufzunehmen. Hinsichtlich des Wortlautes 
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dieser Ermächtigung könnte auf die bereits im im § 4 

Abs. 3 Z 3 des Datenschutzgesetzes enthaltene Ausnahmere

gelung für Zwecke der umfassenden Landesverteidigung 

zurückgegriffen werden. 

Der letzte Satzteil des § 36 Abs. 3 könnte dann etwa wie 

folgt lauten: 

wenn hiefUr eine ausdrückliche gesetzliche Ermächti-

gung besteht oder die Erteilung derartiger Auskünfte für 

Zwecke der umfassenden Landesverteidigung notwendig ist." 

Die Übermittlung von Daten, die gemäß § 36 Abs. 1 des 

gegenständlichen Gesetzentwurfes von den Fremdenpolizei

behörden ermittelt wurden, an andere inländische Behörden, 

für die die Kenntnis derselben eine wesentliche Voraus

setzung zur Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen 

Aufgaben bildet, erscheint schon deshalb als sachlich 

gerechtfertigt, weil im � 36 Abs. 6 des gegenständlichen 

Gesetzentwurfes Vorkehrungen getroffen sind, daß unter 

bestim�ten Voraussetzungen Daten von Fremden sogar an 

ausländische Behörden übermittelt werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Kopien dieser 

Stellungnahme übermittelt. 

Für 
der 

15. November 1990 
Für den Bundesminister: 

i. V. S c hI i f eI n e r 

die Richtigkeit �ertigUng: 
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